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Objektbezeichnung: Erweiterung Klinik Sonnenhof 
 9608 Sonnenhof 

Art des Wettbewerbs: Studienauftrag mit Zwischenbesprechung 
 auf Grundlage SIA 143 
Anzahl Stufen: 1 
Verfahrensart: Selektiv 
Unterstellung GATT / WTO: Nein 
 
 
Ausschreibung Präqualifikation: 6. Mai 2019 
Eingabe Präqualifikation: 14. Juni 2019 
Bekanntgabe Präqualifizierte: 12. August 2019 
 
 
Aufgrund des stetig höheren Bedarfs an kinder- und jugendpsychiatrischen 
Behandlungen benötigt die Klinik Sonnenhof zusätzliche Räume. Die Klinik 
Soll von 42 auf 54 Betten (entspricht zwei Stationen) erweitert werden. Zudem 
muss gleichzeitig die Klinikschule vergrössert werden.  
 
Zu diesem Zweck soll auf dem Areal ein Neubau erstellt werden. Ebenfalls 
sind im Rahmen des Studienauftrags der Umbau und die Integration von zwei 
Bestandesbauten ins Gesamtkonzept zu planen. 
 
Der geschätzte Kostenrahmen für dieses Projekt liegt hier bei circa  
CHF 12 Mio.  
 
 
Das Wettbewerbsareal umfasst einerseits den Perimeter der Bestandesbau-
ten Schulhaus Kinder (c) und Haus Pan (d) und andererseits die Parzelle 39G 
vis à vis der Sonnenhofstrasse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild: Situation und Projektperimeter 

1 Das Wichtigste in Kürze 

1.1 Objektbeschreibung, 
Beschaffungsform, 
Verfahrensart 

1.2 Termine Phase 1 

1.3 Gegenstand des 
Studienauftrags 

1.4 Ort des Wettbewerbs 
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Auftraggeberin ist die Klinik Sonnenhof in Ganterschwil.  
 
 
Die Ausschreibung untersteht der Verordnung über das öffentliche Beschaf-
fungswesens des Kantons St. Gallen und der interkantonalen Vereinbarung 
über das öffentliche Beschaffungswesen. 
 
Das Verfahren wird in einem einstufigen selektiven Verfahren durchgeführt. 
Die Ausschreibung erfolgt auf Grundlage der SIA Ordnung 143 (Ausgabe 
2009). 
 
In einer ersten Phase haben die sich bewerbenden Büros im Rahmen der 
Präqualifikation ihre Eignung für die Bewältigung der Aufgabe nachzuweisen. 
 
Zum Studienauftrag in der zweiten Phase werden maximal 9 Büros eingela-
den, davon maximal 2 Bewerber als Nachwuchsbüro. 
 
Die zweite Phase wird als Studienauftrag mit einer Zwischenbesprechung auf 
Grundlage der Ordnung SIA 143 (Ausgabe 2009) durchgeführt.  
 
Das Beurteilungsgremium behält sich in der 2. Phase, bei Projekten aus der 
engeren Wahl eine optionale Bereinigungsstufe nach SIA 143, Art. 5.4 vor, 
welche separat entschädigt wird. 
 
Die Verfahrenssprache ist deutsch. 
 
 
Im vorliegenden Verfahren gelangen die folgenden Grundlagen zur 
Anwendung: 
 
- Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen; 
- Das Einführungsgesetz des Kantons St. Gallen über das öffentliche Be-

schaffungswesen sowie der kantonalen Verordnung über das öffentliche 
Beschaffungswesen. 

- Die Ordnung SIA 143 (Ausgabe 2009) gilt subsidiär zu den Bestimmungen 
des öffentlichen Beschaffungswesens, soweit sie nicht im Widerspruch zu 
den obigen Bestimmungen stehen. Nicht zur Anwendung gelangt Art. 27.3, 
Art. 28.2 und Art. 28.3 der SIA Ordnung 143.  

 
 
Die Teilnahme an der Präqualifikation steht allen Architekturbüros mit Sitz 
oder Niederlassung in der Schweiz. 
 
Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Fachleute, die gemäss SIA Ordnung 
143, Art. 12.2 eine nicht zulässige Verbindung zu einem Mitglied des Preisge-
richts haben. 
 
 
 

2 Verfahren und 
Bestimmungen 

2.1 Veranstalterin 

2.2 Verfahrensart 

2.3 Submissions-
vorschriften 

2.4 Teilnahme-
bedingungen 
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Vorbehalten bleiben in jedem Fall die Freigabe der Projektierungs- und Aus-
führungskredite durch die zuständigen Gremien. 
 
Mit der Teilnahme am Studienauftrag anerkennen die Teilnehmer die Bestim-
mungen des Programms und unterstellen sich dem Entscheid des Preisge-
richts in Ermessensfragen. 
 
 
Die Veranstalterin, die Klinik Sonnenhof beabsichtigt, dem Verfasser des vom 
Preisgericht zur Weiterbearbeitung empfohlenen Architekturbüros mit mindes-
tens 60% Teilleistungen nach SIA-Norm 102 zu beauftragen. 
 
Die Vergabe der restlichen 40% Teilleistungen (Kostenplanung, Baumanage-
ment und Bauleitung) bleiben offen. Sie können je nach Qualifikation des Be-
werbers, an das zur Weiterbearbeitung empfohlene Büro oder an ein Baulei-
tungs- und Baumanagementbüro vergeben werden. 
 
Die Realisation ist im Einzelleistungsträgerverfahren geplant. Eine Vergabe an 
einen GU ist jedoch nicht ausgeschlossen. In diesem Falle würden die Teilleis-
tungen für das Baumanagement entfallen. 
 
Freiwillig beigezogene Fachplaner, die einen entscheidenden, innovativen und 
erkennbaren wesentlichen Beitrag geleistet haben, erwähnt das Preisgericht 
im Bericht entsprechend. Das stellt sicher, dass freiwillig beigezogene Fach-
leute direkt als Mitglied des Planerteams beauftragt werden können. Ein An-
spruch auf eine direkte Beauftragung besteht aber nicht. 
 
 
Grundlage für den Abschluss des Architekturvertrages bildet die SIA 
Ordnung 102 (Ausgabe 2014). Folgende Faktoren kommen für die 
Honorarberechnung zur Anwendung: 
 
Faktor z1 / z2  = Werte 2016 
Schwierigkeitsgrad u  = 1.1 
Stundenansatz  = CHF 130.-- 
 

Bei Beizug von Fachplanern und Spezialisten werden bei der Berechnung 
der aufwandbestimmenden Baukosten des Architektenhonorars folgende Ab-
züge gemacht: 
 
 

Baugrube (Spez. Fundation): 50 %  (bei Planung durch Bauingenieur) 
Erdsonden: 50 % (bei Planung durch Gebäude- 
  ingenieur) 
Betriebseinrichtung: 50 % (Gastroküchen etc.) 
Leuchten / Lampen: 50 %  
Umgebung: 50% (bei Beizug eines Landschafts- 
  architekten) 
Ausstattung, Mobiliar: 100 % (Verrechnung nach Aufwand) 
 
 

2.5 Bestimmungen zur 
Weiterbearbeitung 

2.6 Grundlage der 
Honorarberechnung 
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Für die 1. Phase (Präqualifikation) wird keine Entschädigung ausgerichtet. 
 
Für die 2. Phase Studienauftrag steht dem Beurteilungsgremium eine Gesamt-
summe von CHF 120‘000.00 (inkl. MWST) zur Verfügung. Diese Summe wird 
auf alle Teilnehmenden, welche ein Projekt einreichen, das den Anforderun-
gen des Programms entspricht, zu gleichen Teilen aufgeteilt.  
 
 
Das Programm und die Fragenbeantwortung sind für die Veranstalterin, die 
teilnehmenden Büros und das Preisgericht verbindlich. Die Teilnehmenden 
anerkennen ausdrücklich die im vorliegenden Programm festgehaltenen 
Bedingungen, Abläufe und Verfahren sowie den Entscheid des Preisgerichts 
in Ermessensfragen. 
 
Das Urheberrecht an den eingereichten Wettbewerbsarbeiten verbleibt bei den 
Projektverfassenden. Die eingereichten Unterlagen der mit Preisen und An-
käufen ausgezeichneten Wettbewerbsbeiträge gehen in das Eigentum der 
Veranstalterin über. Auftraggeber und Teilnehmer besitzen, das gegenseitige 
Einverständnis vorausgesetzt, das Recht zur Veröffentlichung der Wettbe-
werbsbeiträge. Der Auftraggeber und der Projektverfasser sind stets zu nen-
nen. Der Auftraggeber kann bei wichtigen Gründen die Publikation bis Bauvoll-
endung untersagen. 
 
 
Eine Weitergabe von Informationen, Daten, Unterlagen etc., welche den 
Teilnehmenden im Zusammenhang mit dem Studienauftrag abgegeben 
werden, an Dritte (z.B. Medien), ist ohne ausdrückliche Zustimmung der 
Veranstalterin nicht erlaubt. 
 
 
Gegen diese Ausschreibung kann innert einer nicht erstreckbaren Frist von 10 
Tagen seit Publikation beim Verwaltungsgericht des Kantons St. Gallen schrift-
lich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerdeschrift muss einen Antrag 
und eine Begründung mit Angaben der Beweismittel enthalten. 
 
Es ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Gerichtsstand ist 
9608 Ganterschwil.  
 
 
Das Beurteilungsgremium setzt sich wie folgt zusammen: 
 
Fachpreisrichter (stimmberechtigte Mitglieder):  
- Marco Giuliani, dipl. Architekt ETH / SIA, Zürich 
- Paul Knill, Architekt BSA, Herisau (Vorsitz) 
- Bruno Bossart, dipl. Architekt HBK / BSA / SIA, St. Gallen 
 
Ersatz: 
- Christian Peter, dipl. Arch. ETH / SIA 
 
 
 

2.7 Entschädigung / 
Gesamtpreissumme 

2.8 Verbindlichkeit / 
Urheberrecht 

2.9 Weitergabe von 
Informationen und 
Daten 

2.10 Rechtsmittel / 
Streitfälle 

2.11 Beurteilungsgremium 
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Sachpreisrichter (stimmberechtigte Mitglieder): 
- Christoph Meier-Meier, Präsident Stiftungsrat, Klinik Sonnenhof 
- Dr. med. Ulrich-Müller-Knapp, Chefarzt / Klinikleiter, Klinik Sonnenhof 
- Erwin Geiger, Verwaltungsleiter, Klinik Sonnenhof 
 
Ersatz: 
- Kurt Vogt, Mitglied Stiftungsrat, Klinik Sonnenhof 
 
 
Experten (nicht stimmberechtigte Mitglieder): 
- Felix Widmer, Widmer Architektur AG 
- John Villabruna, Leiter Pflege, Klinik Sonnenhof 
- Doris Gut-Meier, Leiterin Klinikschule, Klinik Sonnenhof 
 
Das Beurteilungsgremium behält sich vor, bei Bedarf weitere Experten ohne 
Stimmrecht beizuziehen. Vorbehalten bleibt die Ausstandspflicht. 
 
Fachliche Begleitung und Vorprüfung: 
Die Vorbereitung und die Vorprüfung des Wettbewerbsverfahrens erfolgen 
durch die PPM Projektmanagement AG. 
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Studienauftrag für Architekten, 1. Phase Präqualifikation 
 

– Publikation SIMAP 6. Mai 2019 
– Publikation Amtsblatt des Kantons St. Gallen 6. Mai 2019 
– Bezug der Präqualifikationsunterlagen (Download) 6. Mai 2019 
– Eingabe der Bewerbungen zur Präqualifikation 

(der Poststempel ist nicht massgebend) 28. Juni 2019 
– Bekanntgabe der Ergebnisse 

1. Phase Präqualifikation bis 12. August 2019 
Start Studienauftrag (2. Phase) mit 
obligatorischer Begehung 17. September 2019 

 
 
3.2.1 Zulassungskriterien 
– Vollständigkeit der Unterlagen 
– Termingerechte Einreichung der Unterlagen 
– Nachweis über Einhaltung der Sozialgesetzgebung und Zahlpflichten (Ba-

sis Selbstdeklaration). 
– Wohn- oder Geschäftssitz in der Schweiz. 
 
 
3.2.2 Eignungskriterien 
Das Preisgericht bewertet die Eignung der Bewerbenden nach folgenden Kri-
terien: 
Qualität des Architekturbüros – Referenzen 75 % 
– Aktuelle Referenzen über die Planung, Koordination 

und Ausführung von Objekten mit vergleichbarer 
Aufgabenstellung und Komplexität. 

– Qualität der Referenzobjekte: 
Gesamtkonzeption, architektonische und  
städtebauliche Qualität 
Nutzungs- und Raumkonzept, Betrieb 
Nachhaltiges Bauen:  
Materialisierung/Konstruktion/Gebäudetechnik 
Es können sowohl gebaute Objekte als auch  
Objekte in Planung eingereicht werden. 

Organisation 25 % 
- Organisationsstruktur und Kapazität (Grösse und  

Alter des Unternehmens, Teamzusammensetzung, 
Ausbildung von Lehrlingen). 

 
 
Die Unterlagen zur Präqualifikation können ab dem 6. Mai bis 21. Juni 2019 
online unter der folgenden Adresse bezogen werden: 
http://simap.ch oder concetta.trovato@p-pm.ch 
 
Präqualifikationsunterlagen Format 
1) Programm Präqualifikation PDF 
2) Eingabeformular Word 
3) Selbstdeklaration Word 
 

3 Präqualifikation 1. Phase

3.1 Termine 

3.2 Zulassungs- und 
Eignungskriterien 

3.3 Abgegebene 
Unterlagen / 
Präqualifikation 
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Ein Versand der Unterlagen in Papierform ist nicht vorgesehen. Im Falle von 
Problemen mit dem Herunterladen oder Öffnen der Dateien wenden Sie sich 
bitte per Mail an: concetta.trovato@p-pm.ch 
 
 
Im Rahmen der Präqualifikation (1. Phase) findet keine geführte Besichtigung 
statt. 
 
 
Eine Bewerbung hat die folgenden, vollständig ausgefüllten und rechtsverbind-
lich unterzeichneten Eingabeformulare inkl. Beilagen zu enthalten (Referen-
zobjekte nicht älter als 10 Jahre). 
 

Bewerbungsunterlagen Format 

A) Eingabeformular Papier A4, unterzeichnet 

B) Büroorganisation gemäss Eingabeformular Papier A4, unterzeichnet 

C) Referenzen Architekt 

 Dokumentation von 5 Referenzobjekten des 

Architekturbüros (3 Referenzen für den Be-

reich Planung, 2 Referenzen für den Bereich 

Baumanagement). 

 Pro Referenz 1 Blatt mit folgenden Mindest-

angaben: 

 . Projektinformationen 

 . Projektbeschrieb 

. Themen nachhaltiges Bauen 

 . Visualisierungen (Pläne, Bilder etc.) 

 . Erstellungskosten Total 

 . Angabe zur Auskunftsperson Bauherr 

  (Referenz) 

 Die Referenzen für die Planung und das Bau-

management können identisch sein, wenn der 

Bewerber sämtliche Leistungen erbracht hat. 

- Papier A3 Querformat 

  ungefaltet, einseitig 

- PDF 

D) Selbstdeklaration ausgefüllt und unterzeich-

net  

Papier A4, unterzeichnet 

E) CD oder Stick mit PDF-Dateien A – D CD oder Stick 

 
Die geforderten Unterlagen sind einzeln (nicht gebunden oder geheftet) zuzu-
stellen. Weitere Unterlagen werden zur Beurteilung nicht zugelassen. 
  

3.4 Arealbegehung 

3.5 Einzureichende 
Unterlagen 
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Die verlangten Bewerbungsunterlagen müssen verschlossen bis spätestens 
Freitag, 28. Juni 2019, 17.00 Uhr, an die folgende Adresse eingereicht werden: 
 
PPM Projektmanagement AG 
Rittmeyerstrasse 13 
9014 St. Gallen 
 
Vermerk:  NICHT ÖFFNEN 
  Erweiterung Klinik Sonnenhof 
  9608 Ganterschwil 
 
Das Datum des Poststempels ist nicht massgebend. Die Verantwortung für die 
termingerechte Einreichung der Unterlagen liegt bei den Bewerbenden. Eine 
Fristverlängerung ist ausgeschlossen. 
 
Eingaben mit unvollständigen und/oder unkorrekten Angaben sind ungültig 
und haben den Ausschluss vom Verfahren zur Folge. 
 
 
Die Beurteilung der Bewerbungen erfolgt durch das Preisgericht. Die Teilneh-
merzahl der Bewerber für die 2. Phase (Studienauftrag) wird maximal auf 9 
Architekturbüros, davon maximal 2 Nachwuchsbüros, festgelegt. 
 
Als Nachwuchsbüros gelten: 
Büroinhaber nicht älter als 40 Jahre.  
Sofern ein Teilnahmeantrag als Nachwuchsbüro gestellt wird, sind zusätzlich 
ein Handelsregisterauszug und je eine Kopie der ID des Büroinhabers einzu-
reichen. 
 
 
 
 
  

3.6 Eingabe der 
Bewerbungs-
unterlagen 

3.7 Beurteilung und 
Selektion 
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(Provisorische Fassung für die Phase Präqualifikation, definitive Fassung 
folgt im Rahmen des Studienauftrags) 
 
Die zum Studienauftrag eingeladenen Teams erhalten zu Beginn des Wettbe-
werbs zusätzliche Unterlagen, insbesondere das Programm mit einem detail-
lierten Aufgabenbeschrieb sowie alle für die Bearbeitung der Aufgabe notwen-
digen Grundlagen. 

 
 

Der Ablauf und die definitiven Termine für die 2. Phase (Studienauftrag) wer-
den zusammen mit den entsprechenden Unterlagen abgegeben. Die voraus-
sichtlichen Termine sehen wie folgt aus: 
 
- Obligatorische Begehung und Abgabe der 
 Modellgrundlagen 17.09.2019 
- Einreichung von Fragen 04.10.2019 
- Beantwortung der Fragen 11.10.2019 
- Zwischenbesprechung KW 45/04.11. – 08.11.19 
- Eingabe Beiträge 2. Phase 13.12.2019 
- Eingabe Modelle 2. Phase 20.12.2019 
- Jurierung Januar 2020 
- Bekanntgabe Entscheid / Empfehlung Februar 2020 
- Jurybericht / Ausstellung Februar 2020 
 
 
Bei Nichterfüllung der folgenden Kriterien werden die Wettbewerbsbeiträge 
von der Beurteilung ausgeschlossen: 
- fristgerechte Abgabe der verlangten Unterlagen (Pläne und Modelle) 
- Beurteilbarkeit der verlangten Unterlagen 

 
 
Die Beurteilung der Studienaufträge erfolgt nach den folgenden Kriterien (Rei-
henfolge ohne Gewichtung): 
- Konzeptidee (ortsbauliches Konzept, Nutzungskonzept, Erschliessungs- 
 konzept, Freiraumkonzept, Einbindung in die Quartierstruktur); 
- Betrieb und Funktionalität (Zweckmässigkeit der Grundrisse, innere  
 Organisation, Betriebsabläufe, Sicherheit, Flexibilität, demenzgerechte 
 Architektur); 
- Gestaltung (architektonischer Ausdruck, Qualität der Innen- und Aussen- 
 räume, Atmosphäre); 
- Umgebungsgestaltung, Bepflanzung, oberirdische Parkierung, Beläge, 
- Materialwahl, Konstruktion; 
- Wirtschaftlichkeit (Lebenszykluskosten, Investitions-, Betriebs- und 
 Unterhaltskosten) und Realisierbarkeit); 
  

4 Studienauftrag  
2. Phase (provisorisch) 

4.1 Termine 

4.2 Ausschlusskriterien 

4.3 Beurteilungskriterien 
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Für den Studienauftrag werden folgende Unterlagen abgegeben. Die Liste ist 
nicht abschliessend und wird im Zuge der Erarbeitung des definitiven Wettbe-
werbsprogramms präzisiert und ergänzt: 
- Programm Studienauftrag 2. Phase (Pflichtenheft Studienauftrag) 
- Raumprogramm mit Erläuterungen und Funktionsdiagramm 
- Plangrundlagen (Katasterplan, Situationsplan, Werkleitungspläne etc.) 
- weitere Projektierungsgrundlagen (baurechtliche Grundlagen etc.) 
- Formulare (Teilnahmebestätigung, Verfassernachweis, Kenndaten etc.) 
- Grundlage Gipsmodell 1:500 
 
 
Die einzureichenden Unterlagen für den Studienauftrag werden im entspre-
chenden Pflichtenheft verbindlich definiert. Die nachfolgenden Angaben wer-
den im Zuge der Erarbeitung des definitiven Wettbewerbsprogramms präzi-
siert: 
 
Modell 
- Gipsmodell (weiss) 1:500 
 
Pläne 
- Situation 1:200 
- alle zum Verständnis des Projektes notwendigen 
 Grundrisse, Schnitte und Ansichten (möbliert) 1:200 
- konstruktive Vertiefung (Fassadenschnitt und  
 Ansicht mit Detail- und Materialangaben 1:20 
 
Erläuterungen 
- ortsbauliches und architektonisches Konzept 
- Funktionalität, Betriebskonzept, betriebliche Abläufe 
- Nachhaltigkeit (Wirtschaft, Ökologie, Gesellschaft) 
- Gestaltung der Aussenräume 
 
Kenndaten / Berechnungen 
- Nutzungsverteilung / Erfüllung Raumprogramm 
- Kenndaten: Flächen und Volumen nach SIA 416  
 
Weitere Unterlagen 
- CD mit digitalen Daten 
- massstäbliche Planverkleinerungen auf A3 
- Verfasserblatt 
 

4.4 Unterlagen zum 
Studienauftrag 

4.5 Einzureichende 
Unterlagen 
Studienauftrag 
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Ziel des Studienauftrags ist ein Gesamtkonzept für die Erweiterung sowie die 
Integration der Bestandesbauten (Schulhaus Kinder und Haus Pan) zusam-
men mit den geplanten Neubau zu entwickeln, welches städtebaulich, archi-
tektonisch, betrieblich und wirtschaftlich optimal ausgelegt ist.  
 
 
Der stetig hohe Bedarf an kinder- und jugendpsychiatrischen Behandlungen in 
der Ostschweiz trägt zu einem kontinuierlichen Wachstum bei. Die Einweisung 
von Patienten in das Kinder- und Jugendpsychiatrische Zentrum Sonnenhof in 
Ganterschwil steigen jährlich um 5 – 10 %. Die Klinik wird in naher Zukunft an 
ihre Kapazitätsgrenze stossen, weshalb sie von heute 42 Betten auf 54 Betten 
(von 6 auf 8 Stationen) erweitert werden soll. 
 
Die Krisen-Patienten und DBT-A-Gruppe sollen ausgelagert werden, um die 
unterschiedlichen Bedürfnisse und Anforderungen zu entflechten. Eine Ver-
grösserung der Klinikschule wird gleichzeitig erforderlich. 
 
Etwa 44% der Eintritte sind geplant, 56% sind Notfallaufnahmen. Die durch-
schnittliche Aufenthaltsdauer beträgt 2 Monate. 35% der Aufenthalte betreffen 
Krisen-Patienten mit einem 2-wöchigen Aufenthalt. 
 
Gesamtschweizerisch gibt es wenige Anbieter von Kriseninterventionszentren. 
Im Rahmen der bevorstehenden Erweiterung der Klinik soll ein neues Angebot 
geschaffen werden. Mittels Neubau und Integration / Neuorganisation zweier 
Bestandesgebäude (Schulhaus Kinder und Haus Pan) soll eine optimale Tri-
age der unterschiedlichen Patienten möglich, sowie eine bessere Behand-
lungskontinuität im stationären Bereich gewährleistet werden. 
 
Von den Bewerbern wird ein Gesamtkonzept für die Erweiterung der Klinik so-
wie die Integration / Neuorganisation der Bestandesgebäude „Schulhaus Kin-
der“ und „Haus Pan“ erwartet.  
 
  

5 Aufgabenstellung und 
Rahmenbedingungen 

5.1 Ziel des 
Studienauftrags 

5.2 Aufgabenstellung 
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Der Planungsperimeter umfasst die Parzelle 39G sowie Teile der Parzelle 151 
G (Bereich der Bestandesbauten Schulhaus Kinder (c) und Haus Pan (d)).  
 
Die Fläche der Parzelle 39G beträgt 3‘343 m2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild: Planungsperimeter 

 
 
Gemäss detailliertem Raumprogramm im Anhang ist auf dem Planungsperi-
meter folgendes Raumprogramm zu erstellen: 
 
- Allgemeine Räume 315 m2 
- Kriseninterventionszentrum 
 (Station KIZ) 1‘000 m2 
- DBT-A-Gruppe 476 m2 
- Schule Kinder 874 m2 
- Therapieräume 400 m2 
 
Die detaillierten Anforderungen an diese Bereiche sind dem Anhang 1 Rah-
menbedingungen für den Studienauftrag zu entnehmen. 
 
 
Die Umgebung ist kindergerecht mit entsprechenden Spielgelegenheiten zu 
gestalten. Es sind keine Zäune oder Weglaufsicherungen einzuplanen. 
 
  

5.3 Planungsperimeter 

5.4 Bedürfnisse der 
Klinik Sonnenhof 

5.5 Anforderungen an die 
Umgebung 
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Die Grundstücke liegen alle in der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bild: Zonenplan 
 
 
Gemäss Baureglement der Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil sind folgende 
Vorschriften zu erfüllen: 
 
Art. 8 Regelbauvorschriften 
Grenzabstand klein 4 m 
Grenzabstand gross 4 m 
Gebäudeabstand grundstücksintern min. 4 m 
Empfindlichkeitsstufe II 
 
Art. 10 Zone für öffentliche Bauten und Anlagen 
Die Grösse und Gestaltung der Bauten und Anlagen richtet sich nach deren 
Zweck und wird durch die Bauverwaltung und den Gemeinderat situations-ge-
recht festgelegt. 
 
Art. 21 Strassenabstand 
Gemeindestrassen 1. + 2. Klasse 3 m mit Trottoir 
 4 m ohne Trottoir 
Gemeindestrasse 3. Klasse 3 m 
Gemeindewege 3 m 
 
(Der Abstand von Gemeindewegen kann höchstens 
bis auf 1 m verringert werden, wenn die Nutzung des 
Weges nicht eingeschränkt wird). 
 
 
 
 

Vorgaben für die 
Planung (Phase 2) 

6.1 Zonenplan 

6.2 Baurechtliche 
Situation 
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Art. 25 Unterirdische Bauten 
1 Bauten oder Bauteile gelten als unterirdisch, wenn sie im Grenzabstands-

bereich sowohl unter dem gewachsenen als auch unter dem gestalteten 
Terrain liegen. 

 
2 Für unterirdische Bauten gelten der Wald- und Gewässerabstand sowie 

gegenüber dem öffentlichen Strassenraum die Baulinien respektive der 
Strassenabstand nach Art. 21 BauR. 

 
3 Für Untergeschosse, die unter dem gestalteten Terrain liegen, gilt ein re-

duzierter Grenzabstand, der mindestens der doppelten Höhendifferenz 
zwischen gestaltetem und gewachsenem Terrain – gemessen an der Aus-
senwand der Baute – entspricht.  

 
Im Gegensatz zu den meisten anderen Bauzonen gibt es keine Vorschriften 
hinsichtlich Anzahl Vollgeschosse, maximale Gebäudehöhe/ -länge oder 
Mehrlängenzuschlag. 
 
Speziell zu beachten ist jedoch das eingedolte Gewässer, welches entlang der 
nördlichen Parzellengrenze verläuft. Das Planungs- und Baugesetz regelt den 
Gewässerabstand wie folgt: 
 
Art. 90 Planungs- und Baugesetz: Gewässerabstand 
1 Die politische Gemeinde legt in der kommunalen Nutzungsplanung den 

Gewässerraum nach der Bundesgesetzgebung über den Gewässerschutz 
fest. 

 
2 Gegenüber Gewässern, bei denen auf die Festlegung des Gewässerraums 

verzichtet wurde, gilt für Bauten und Anlagen in der Bauzone ein beidseiti-
ger Abstand von fünf Metern. 

 
3 Die Unterschreitung des Abstandes ist zulässig, wenn: 
 a)  die Hochwassersicherheit gewährleistet ist; 
 b)  der Zugang und die ungehinderte Zufahrt zum Gewässer für den 
  Unterhalt sichergestellt oder nicht erforderlich sind; 
 c) keine ökologischen Interessen entgegenstehen. 
 
4 Der Zustimmung der zuständigen kantonalen Stelle bedürfen: 
 a) Baubewilligung im Gewässerraum; 
 b) Unterschreitung des Abstands nach Abs. 3 dieser Bestimmung. 
 
Nach Abklärungen mit dem Amt für Wasser und Energie (AWE, Wasserbau, 
Herr Philipp Gyr) und dem Geologiebüro Lienert & Haering AG müssen sowohl 
der Gewässerabstand von 2  x 5.50 m wie auch der Zugänglichkeitsbereich 
von 5 m ab der Grenze bzw. ab Bachmitte eingehalten werden (vgl. Abb. 4). 
Dieser Bereich muss für eine allfällig künftige Bachoffenlegung freigehalten 
werden.  
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Bild: Baurechtliche Parameter 
 
 
Im Bereich des eingedolten Gewässers (Benderichbächlein) befindet sich das 
Grundstück 39G im mittleren bzw. geringen Bereich der Gefahrenstufe Was-
ser. Für Bauten in diesen Bereichen sind gemäss Baureglement Art. 4 Natur-
gefahrengebiete besondere Objektschutzmassnahmen zu treffen. 
 
 
Die südwestliche Ecke des Grundstücks befindet sich in der Grundwasser-
schutzzone S2, der übrige Bereich in der Zone S3 (vgl. Abb. 4). 
 
Die beiden Bestandesgebäude (Nr. 11 und 13) liegen innerhalb der Grund-
wasserschutzzone S2 der Quell- und Grundwasserfassungen Thurau (welche 
von der rwt Regionalwerk Toggenburg AG für die öffentliche Trinkwasserver-
sorgung genutzt werden. Die Fassungen beinhalten einen Quellwassersam-
melschacht sowie zwei Brunnen. 
 
In der Gewässerschutzverordnung (GSchV) wird festgehalten, dass in der 
Zone S3 Einbauten, die das Speichervolumen oder den Durchflussquerschnitt 
des Grundwasserleiters verringern, nicht zulässig sind. Bauten und Anlagen 
müssen somit über den höchsten Grundwasserspiegel erstellt werden. In der 
Zone S3 ist das Erstellen von Anlagen nicht zulässig. Zudem sind Grabungen, 
welche die schützende Überdeckung (Boden und Deckschicht) nachteilig ver-
ändern, nicht zulässig. 
 
Aufgrund dieser Tatsachen wurde im Mai 2017 ein hydrogeologisches Gutach-
ten erstellt (vgl. Anhang). 
 
Es wurden drei Kernbohrungen durchgeführt, welche gezeigt haben, dass auf 
dem Grundstück 39G bis in mindestens 7m Tiefe keine wasserführenden 
Schichten vorhanden sind. Abstichmessungen haben gezeigt, dass sich auch 
nach intensiven Niederschlägen im Piezometer kein Grundwasserspiegel ein-
stellt.  

6.3 Naturgefahren / 
Altlasten 

6.4 Grundwasser-
schutzzone 
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Die Bohrungen und die durchgeführten Messungen ergaben keine Hinweise, 
dass bis in eine Tiefe von mindestens 4 – 5m grundwasserführende Sichten 
vorhanden sind. Somit kann aus Sicht der Gewässerschutzverordnung der 
Bau einer Tiefgarage auf dem Grundstück 39G bewilligt werden. 
 
 
Gemäss dem geologischen Atlas der Schweiz liegt die Parzelle 39G am Rand 
eines Schwemmkegels übergehend in postglazialen Schotter (Thurablagerun-
gen). Im näheren Umfeld ist stellenweise auch geringmächtig überdeckte Mo-
räne vorhanden. Die quartären Ablagerungen (Moräne, Schotter) werden von 
Gesteinsschichten der Oberen Süsswassermolasse (OSM) unterlagert. Die 
Molasseschichten sind hauptsächlich aus Nagelfluh sowie Sandstein- und 
Mergellagen aufgebaut. 
 
Auszug aus Hydrogeologischem Bericht (vgl. Anhang). 
 
Es muss mit Findlingen gerechnet werden. 
 
 
Die Klinik wird mit dem Erweiterungsbau auf max. 54 Beten ausgelegt (42 be-
stehend 12 neu).  
 
Auf dem Areal der Klinik sind zwei Schutzbauten vorhanden: 
 
Sonnenhofstrasse 14 (Schulhaus Jugendliche) 
Diese Anlage wurde von der Gemeinde erstellt und ist öffentlich. Diesbezüglich 
ist ein Grundbucheintrag vorhanden.  
 
Sonnenhofstrasse 11 (Schulhaus Kinder) 
Diese Anlage umfasst 50 Schutzplätze und ist für die Anzahl Betten der Klinik 
bestimmt. 
 
Da der Erweiterungsbau weniger als 25 Betten umfasst, muss kein neuer 
Schutzraum erstellt werden (gemäss Schutzraum-Vorschriften). Für die zu-
sätzlichen 4 Betten muss eine Ersatzabgabe geleistet werden.  
 
 
Der Projektperimeter umfasst die beiden Bestandesgebäude Sonnen-
hofstrasse 11 und 13. Die beiden Gebäude sind in das Gesamtkonzept mitein-
zubeziehen und können umgenutzt bzw. umgestaltet werden. 
 
Die Gebäude befinden sich in der Grundwasserschutzzone S2 (vgl. oben). 
Grabungen sind nicht zulässig, somit sind auch keine Gebäudevergrösserun-
gen möglich. Statische Veränderungen der Gebäudestruktur innerhalb des be-
stehenden Grundrisses sind möglich. 
  

6.5 Geologie 

6.6 Schutzraumpflicht 

6.7 Bestehende Bauten 
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Gebäude Nr. 11 – Schulhaus Kinder 
Im Gebäude Nr. 11 befindet sich aktuell die klinikinterne „Schule Kinder“ sowie 
im südöstlichen Teil die Hauswartswohnung. 
 
Die Wohnung wird nicht mehr bewohnt. Sie ist jedoch in einem guten Zustand 
und wird zwischenzeitlich als Puffer zur Unterbringung von PraktikantInnen ge-
nutzt. 
 
Die Primarschule wurde 2005 Innen saniert (Oberflächen, Nasszellen). Die 
Räumlichkeiten sind funktional gut, entsprechen aber den heutigen Anforde-
rungen nicht mehr. Es fehlen zusätzliche Schulzimmer und Gruppenräume. 
 
Gebäude Nr. 13 – Haus Pan 
Die beiden Gebäude 11 und 13 sind durch einen gedeckten Aussen-Pausen-
raum miteinander verbunden. Im Gebäude Nr. 13 (Haus Pan) befindet sich das 
Therapieangebot der Klinik. Die Räumlichkeiten sind funktional gut, entspre-
chen jedoch nicht mehr den heutigen Anforderungen. 
 
2005 wurden bei beiden Gebäuden die Dächer erneuert. Beide Gebäude sind 
sowohl Innen wie Aussen sanierungsbedürftig. Insbesondere sind Mass-nah-
men an der Gebäudehülle zur Verbesserung des energetischen Haushalts er-
forderlich. 
 
 
Entlang der südwestlichen Grenze von Parzelle 39G verlaufen diverse Leitun-
gen. 
 
Der Werkleitungsplan befindet sich auf der CD mit den digitalen Unterlagen.  
 
 
Da sich die Parzelle in der Grundwasserschutzzone S3 befindet, ist der Kanton 
für die Bewilligung der Versickerung von unverschmutztem Abwasser zustän-
dig. 
 
Massgebend ist das Merkblatt AFU 184 Regenwasserentsorgung, die Gewäs-
serschutzverordnung (GSchV), sowie das Schutzzonenreglement für die 
Grund- und Quellenfassungen Thurau. 
 
In der Grundwasserschutzzone S3 darf Dachwasser, sofern es sich nicht um 
ein Metalldach handelt, über die belebte Bodenschicht versickert werden. 
 
Platzwasser darf über die Schulter versickert werden, wenn 
- der Platz nicht von Fahrzeugen befahren wird; 
- kein Warenumschlag stattfindet; 
- es sich um einen Parkplatz handelt, welcher maximal 1x pro Tag belegt 

wird (z.B. Reserve-PP).  

6.8 Werkleitungen 

6.9 Versickerung und 
Retention 
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Der Neubau soll so geplant werden, dass für eine zukünftige Erweiterung 
Spielraum bleibt (Anbau / Aufstockung / Landreserve). Zum heutigen Zeitpunkt 
ist nicht klar, ob und in welchem Umfang / Zeithorizont dies der Fall sein 
könnte. 
 
Das zur Verfügung stehende Grundstück ist jedoch so zu nutzen, dass auf 
dem Grundstück noch eine weitere Etappe möglich wird.  
 
Eine Etappierung des vorliegenden Raumprogramms ist nicht Bestandteil der 
Aufgabe. 
 
 
Das detaillierte Raumprogramm befindet sich im Anhang. 
 
Nachstehend werden die spezifischen Anforderungen aufgelistet: 
 
a Kriseninterventionszentrum (KIZ) 
 

Kriseninterventions-Patienten werden heute im stationären Bereich der Klinik 
integriert. Sie bleiben in der Regel ein paar Tage bis maximal 2 Wochen in der 
Klinik. Die Patienten gehen nicht in die Schule und befinden sich in einer ge-
schlossenen Abteilung. 
 
Die Vermischung mit den stationären Patienten stellt zunehmend ein Problem 
dar. Daher soll im Rahmen der Klinikerweiterung ein neues Kriseninterventi-
onszentrum entstehen, welches die spezifischen Anforderungen erfüllt. 
 
Anforderungen 
- Sicherheit: Geschlossenheit, genügend Raum im Inneren (z.B. breite 

Gänge), bauliche Sicherheit (Verletzungsgefahr); 
- klare räumliche Trennung von den übrigen Stationen, Schutz des Thera-

piemilieus; 
- alle Zimmer sind auch als Isolationspflegeraum zu nutzen mit abschliess-

barer Nasszelle; 
- gute Zufahrt für Krankenwagen / Polizei zum und im Gebäude; 
- Diskretion bei der Einweisung; 
- sehr gute akustische Isolation; 
- behindertengerecht; 
- nicht im Erdgeschoss; 
- Möglichkeit der 12 Betten in drei Gruppen zu führen; 
- Bettenlift. 
 
Verknüpfung zu anderen Bereichen / Stationen 
- von allen anderen Abteilungen getrennte Einheit; 
- separates Stockwerk ohne Anschluss an andere Einheiten; 
- das Essen wird aus der Klinikküche geliefert.  
 
  

7 Hinweise zur Planung 

7.1 Etappierung / 
Erweiterung 

7.2 Anforderungen Klinik / 
Raumprogramm 
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b DBT-A-Gruppe 
 

Die DBT-A-Gruppe “Merkur” ist heute eine von sechs Stationen, welche in der 
Klinik untergebracht ist. In dieser Gruppe wird nach dem störungsspezifischen 
Behandlungskonzept der Dialektisch-Behavioralen Therapie für Adoleszente 
(DBT-A) gearbeitet, welches sich besonders für Jugendliche mit Störungen der 
Emotionsregulation eignet. 
 
Die DBT-A-Gruppe verfügt über sechs Behandlungsplätze für weibliche und 
männliche Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren, die in modernen 1-Bett-
Zimmern untergebracht werden und 12 Wochen auf der Station verweilen. Sie 
besuchen die Schule Jugendliche und werden mit spezifischen Therapien ge-
stärkt. Die Eintrittsvoraussetzungen sind Freiwilligkeit, Motivation und Inte-
resse der Jugendlichen an der Therapie. Die DBT-A-Gruppe wird offen geführt. 
 
Da in der stationären Klinik weitere Behandlungsplätze notwendig sind, soll die 
DBT-A-Gruppe im Rahmen der Klinikerweiterung ausgelagert und auf acht Be-
handlungsplätze erweitert werden.  
 
Anforderungen 
- Möglichkeit der Geschlossenheit bei allfälliger anderer Nutzung (wie Kri-

seninterventionszentrum); 
- wenn möglich, direkter Zugang zum Aussenraum. 
 
Verknüpfung zu anderen Bereichen / Stationen 
- vom Kriseninterventionszentrum getrennte Einheit; 
- separate Etage; 
- Verlegung ins KIZ bei akuter Suizidalität und / oder Fremdgefährdung; 
- Verlegung von anderen Stationen bei Indikation DBT-A; 
- Besuch der internen Klinikschule; 
- das Essen wird aus der bestehenden Klinikküche geliefert. 
 
 
c Schule Kinder 
 

Die Klinikschule übernimmt während des stationären Klinikaufenthalts den Bil-
dungsauftrag der öffentlichen Schule. Die Kinder werden – ihren Möglichkeiten 
entsprechend – in kleinen Gruppen unterstützt und gefördert. Die Klinikschule 
führt gemischte Klassen aller Schulstufen. Das Vollpensum umfasst 26 Wo-
chenlektionen. Den Unterricht besuchen alle Schülerinnen und Schüler, die in 
einem stationären Aufenthalt sind (Kriseninterventionen ausgenommen). 
 
Das Schulhaus befindet sich heute in Gebäude Nr. 11 und stösst an seine 
Kapazitätsgrenzen.  
 
Drei zusätzliche Klassen müssen in die Erweiterung integriert werden. Insge-
samt sollen der Klinik neun Klassen zur Verfügung stehen (davon 3 Klassen 
im Schulhaus Jugendliche). 
 
 
Anforderungen 
- maximal 6 bis 7 Schüler pro Klasse; 
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- pro Klasse eine Lehrperson mit einem Praktikanten; 
- nach Möglichkeit direkter Zugang zum Aussenraum; 
- behindertengerecht; 
- zu berücksichtigen ist die Empfehlung für Schulbauten der Volkshoch-

schule. 
 
Verknüpfung zu anderen Bereichen / Stationen 
- Kinder und Jugendliche aus der stationären Abteilung besuchen die Kli-

nikschule; 
- direkter Bezug zum bestehenden Spielplatz; 
- Benützung der alten Turnhalle (Sonnenhof). 
 
 
d Kreativtherapien 
 

Die verschiedenen Kreativtherapien sind Teil des therapeutischen Angebots 
der Klinik. Sie bieten eine non-verbale Zugangsmöglichkeit im stationär-thera-
peutischen Rahmen und umfassen folgende Bereiche: 
- Kunsttherapie 
- Musiktherapie 
- Körpertherapie / Bewegungstherapie 
- Individuelle Einzelbetreuung und Werken 
- Osteopathie 
 
Die Therapien finden heute im Haus Pan (Gebäude Nr. 13) statt. Das Gebäude 
ist Innen wie Aussen sanierungsbedürftig und erfüllt nicht mehr alle räumlichen 
Anforderungen. 
 
Anforderungen 
- Einzeltherapien, teilweise auch Gruppentherapien; 
- Therapiedauer bis zu 90 Min. während der Zeit von 08.00 bis 17.00 Uhr 
 
Verknüpfung zu anderen Bereichen / Stationen 
- Kinder aus allen Abteilungen (ausgenommen Kriseninterventionen) be-

suchen die Therapien.  
 
 

 
Wichtig ist der direkte Aussenbezug der DBT-A-Gruppe sowie nach Möglich-
keit der Schule. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Zufahrt der Klinik erfolgt von Osten ab der Toggenburgerstrasse über die 
Sonnenhofstrasse. 
 

7.3 Freiraumgestaltung 

7.4 Erschliessung / 
Parking 
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Der Empfang befindet sich heute im Verwaltungsgebäude (Nr. 15). Die Par-
kierung erfolgt teils entlang der Sonnenhofstrasse auf dem Grundstück 39G, 
teils vor der Klinik, teils in der Tiefgarage unter dem Klinikgebäude. 
 
Die bestehende Tiefgarageneinfahrt befindet sich zwischen dem Klinikge-
bäude und dem Schulhaus Jugendliche. Sie wird von den Mitarbeitenden ge-
nutzt. 
 
Für den Neubau der Klinikerweiterung sind ein Haupteingang sowie ein direk-
ter Eingang für Notfälle (Krankenwagen / Polizei) zu planen. 
 
Der Neubau ist mit Aussenparkplätzen und einer Tiefgarage auszustatten. Die 
Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil erhält ein Mitbenützungsrecht der Park-
plätze für die Öffentlichkeit, soweit dies betrieblich möglich ist. 
 
Es sollen so viele Parkplätze in der Tiefgarage und auf den Aussenpark-plät-
zen wie möglich untergebracht sowie Platz für Velos eingeplant werden. 
 
 
Die Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil ist seit Juni 2018 mit dem Label Ener-
giestadt ausgezeichnet. Der Neubau ist im Minergie-Eco-Standard zu erstel-
len, wobei auf eine nutzerfreundliche Technik (z.B. Steuerung Sonnenstoren 
etc.) zu achten ist.  
 
 
Sämtliche Altbauten inklusive Schule Jugendliche und alte Turnhalle (Sonnen-
hofstrasse 9) werden heute über eine Öl-Gas-Heizung mit Energie versorgt. 
Die Heizzentrale befindet sich im Keller der heutigen Hauswartwohnung (Ge-
bäude Nr. 11). Die Heizung wurde 1994, der Brennkessel 2003 erneuert. Der 
Öltank befindet sich im Keller des Gebäudes Nr. 13. Die bestehende Heizung 
muss ersetzt werden. 
 
Die 2008 neu erstellte Klinik wird eigenständig mit Erdwärmeenergie versorgt. 
 
Im Zuge der Klinikerweiterung muss ein Gesamt-Energiekonzept erstellt wer-
den, worin der Ersatz der Öl-Gas-Heizung wie auch das Mehrzweckgebäude 
Ganterschwil miteinzubeziehen sind. 
 
Die Heizenergie hat mindestens 40% aus erneuerbaren Energien zu erfolgen. 
 
Im Bereich der Parzelle 39G sind Erdwärmesonden „in der Regel nicht zuläs-
sig (AWE)“ (geoportal).  
 
Das Heizungskonzept ist nicht Bestandteil der Wettbewerbsaufgabe.  
  

7.5 Nachhaltigkeit 

7.6 Heizung / Energie 
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Es sind keine Varianten zulässig. 
 
 

 
Mit der Teilnahme an der Stufe Studienauftrag anerkennen die Teilnehmer 
die Bestimmungen dieses Programms und der Fragenbeantwortung sowie 
die Entscheide des Beurteilungsgremiums in Ermessensfragen. 
 
 
 

 
Aufgrund der Unterstellung des gesamten Vorhabens und das öffentliche Be-
schaffungsrecht ist für die Behandlung von Rechtsfragen im Rahmen dieses 
Studienauftrags ausschliesslich das Verwaltungsgericht des Kantons St. Gal-
len massgebend. 
 
Gerichtsstand ist am Sitz der Auftraggeberin in Ganterschwil. 
 
 
 
 
 

8 Schlussbemerkungen 

8.1 Varianten 

8.2 Anerkennung 
Programm-
bestimmungen  
Stufe Studienauftrag 

8.3 Beschwerden / 
Gerichtsstand  
(Stufe Studienauftrag) 
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Das Programm Phase 1 Präqualifikation wurde am 15.04.2019 vom Beurtei-
lungsgremium genehmigt. 
 
 
 
Marco Giuliani …………………………………………………….. 
 
 
Paul Knill …………………………………………………….. 
 
 
Bruno Bossart …………………………………………………….. 
 
  
Christoph Meier-Meier …………………………………………………….. 
 
 
Ulrich Müller-Knapp …………………………………………………….. 
 
 
Erwin Geiger …………………………………………………….. 
 
 
Kurt Vogt …………………………………………………….. 
 
 
Christian Peter …………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anhang: - Raumprogramm  
              - Hydrogeologischer Bericht 
              - Pläne Bestand 

 
 

9 Programmgenehmigung

9.1 Genehmigung 
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Anhänge 

1.1 Raumprogramm



 St. Gallen, 15.04.2019 Seite 28 
 

Klinik Sonnenhof, Sonnenhofstrasse 15, 9608 Ganterschwil 

Ausschreibung Erweiterung Klinik Sonnenhof 

Studienauftrag für Architekten, 1. Phase Präqualifikation 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 Hydrogeologischer Bericht 
(folgt in Phase 2) 
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1.3 Pläne Bestand






















